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RS OGH 1979/4/19 7Ob27/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1979

Norm

VersVG §12 Abs3

Rechtssatz

Dem Versicherer kann nicht verwehrt werden, zu irgend einem ihm genehmen Zeitpunkt die Polizzennummer zu

ändern. Für die Frage der Wirksamkeit eines Ablehnungsschreibens ist diese nur insofern von Bedeutung, als sie dem

Schreiben die erforderliche Klarheit nimmt.
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7 Ob 27/79
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